
vonderRegserungdieZusicherungdiesesQuantumsbeiraten¬
eisemregelmässigenAbrufverlangen .DurchdenUmstandaber ,
lassdieBeschlagnahmedurchdieLandesstellenurimeigenen
rungskreis derselben erfolgen kann ,das LandNiederöster-¬

reichaberin seinerKartoffelprosuktionpassivist ,istdie

23 ,September1915 . sAbends

Zuden Kartoffelhöchstpreisen .Jn der heutigen Sitzungder
Zentraleder FrauenhilfsaktionimKriegewurdefolgende

ResolutionzumBeschlusseerhoben :DieFrauenhilfsaktion
imKriegehatinjhrerheutigenSitzungdieneueVerordnung
überdie Höchatpreisefür Kartoffeleiner eingehendenBe- ¬
atungunterzogen.DieVertreterinnenallerOrganisationen
lesenaufdieGefahrenhin ,diefür dieKartoffel-Appro¬
sionierungderStadtWienausdieserneuenVerordnunger-¬

fliessenkönnen.

VerordnungfürWienwiedervölligunwirksam.
4 .JnderBestimmung,dassdieseHöchstpreisverordnungder

RegierungdurchhöhereHöchstpreiseder einzelnenProduktions¬
und Konsumentengebietedurchbrochen werdenkann ,erblickt die

Frauenhilfsaktioneinerseitedie Gefahr ,dassderPreistrei -¬
berei TürundTorgeöffnetwirdundanderseitsfür jeneGe-¬
iete ,die sich diesen„Höchstpreisen"nichtanschliessen,
einefortgesetzteKartoffelnot .

MitRücksichtdarauf ,dassfürWieneingreserTeildes
notwendigenKartoffelbedarfesausUngarngeliefertwird ,in
UngarnaberkeineHöchstpreisefestgesetztwurden,dürfte
sich die Verordnungfür Wienüberhauptalsundurchführbar
erweisen,( dabeidemMangelanKartoffekzufuhrnichtnureine

1 .Sehensie in der staffelweisenSteigerungdesHöchster
preiseseineGefährdungderMarktbeschickungwährenddernäch¬
stenzweiMonate,danaturgemässvonderLandwirtschaftder
Zeitpunkt des höheren Karteffelpreises abgewartet werdenwird .

DieGründeaufdiesichdieserTeilderVerordnungstützt
SchwundundEinlagerungsspesen )sindhinfälligimHinblicke
arauf ,dasssolcheSpesenleichtindicallgemeinenProduk¬

tionskosteneinbezogenwerdenkönnenundgewöhnlichauchein-¬
bezogenwerden.
2 .JstdieSpannungzwischenSpeise-,Jndustrie-undFut-¬

terkartoffeleinezugeringe,sodassdieGefahrbesteht,dass
e Qualitätsunterschiedenicht gewahrtwerden.

Die Verfügung ,welcherdes Frauenhilfsaktion aufihre
fragebelderzuständigenBehördemitgeteiltwurde ,dassdie
emeindenbeiEintretenderKartoffelnotdasRechthabenbei
er Statthaltereidie Requisitionzuverlangen ,erscheintnicht

Knappheit sondern direkt eine Katastrophale Kartoffelnot ein

tretenmüsste

Ausreichend ,da es angesichtsder hchenLebensmittelpreise
und der geplanten Vermehrungder fleischlosen Tagenichtnur
ichtzueinerKartoffelnot,son ern nicht einmalzueiner
orübergehendenKartoffelknappheitkommendarf .DieFrauen-¬
hilfsaktionerblicktin derBeschlagnahmederKartoffelvorräte

einnzigeMöglichkeitdieserHöchstpreisverordnungeineim
SinnederklaglosenApprovisionierungderStadtgelegne
Durchführungzusichern.DieBeschlagnahmesollinderForm
gehandhabtwerden,dassdieGemeindendasfürihrGebieter

rderlicheMindesteuantum-Verbrauchsquantun( inBerücksich¬
gung der gegenwärtigenLebenshaltungweitester Bevölkerungs-¬

hichten)festlegen,dasselbebeiderRegierunganmeldenund



DieheuteerschieheneMinisterialverordnungüberdie
KartoffelhöchstpreisewurdesowohlimWienerStadtratealsauch
indernachmittägigenOhmännerkonferenzeinereingehendenEr.
örterungunterzogen.HiebeiwurdevondenVertreternallerPar¬
teienderbegründetenBesorgnisAusdruckgegeben ,dassdiese

Verordnung,statt eineVerbilligungderKartoffelpreiseherbei-¬
zuführen,geeignetseidieKartoffelzufuhrnachWien(geradezu
zuunterbinden.Eswurdeinsbesonderedaraufhingewiesen,dass
dieKartoffelversorgungWienszumgrösstenTeiøleausUngarn
erfolgtunddass ,solangenichtauchin Ungarnentsprechende
HöchstpreisefürKartoffelnfestgesettztwerden,dieDürchfüh¬
rungderVerordnungaufdiegrösstenSchwirigkeitenstodsenwerde
EswurdeneinhellignachstehendeBeschlüssegefasst:

1 .Danach§ 8 derVerordnungihre Bestimmungennuraufden
BezugausdemZollauslandenkeineAnwendungfindetist zubesore
gen ,dassdassdie für Wienso wichtigenKartoffelzufuhrenaus
UnganausbleibenundsichdadurcheineempfindlicheKartorfeinot
in Wiengeltendmachenwerde .DieRegierungwirddaheraufgefor
dert ,allesaufzubieten,umKartoffelzufuhrennachWienin
reichendemMassesicherzustellen.

2 .DieGemeindeWienwirdzwardieVerordnung,dieohneihihr

Mitwirkungzustandegekommenist ,in demübertragegenenWire
kungstyeiseselbstverständlichpflichtgemässdurchführen,mus
abervonvornhereinjedeVerantwortungfürderenRückwirkung
aufdieApprovisionierungderStadtablehnen.

3 .DerBerichtdesMagistratesüberdiebisherigenMassnal
derGemeindezurVersorgungderBevölkerungmitKartoffelnso
wohldurcheigenenAnbaualsauchdurchAnkaufvonrund100000
MetrzentnerwirdzurKenntnisgenommenundgenehmigt,dassder
ausdenAnkaufspreisenimVergleichezudennunmehrfestgesete-¬
tenHöchstpreisensichergebendeVerlustvonderGemeindegetragenwerde .
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